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Bei FRUS, 1943, The Near East and Africa, Volume IV, findet sich ein Kapitel, Iran, in welchem, auf Seite 526, eine 

Depesche des LOUIS G. DREYFUS jr. (siehe auch hier dessen Vater!) als Außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten 

Ministers in Teheran, der Vereinigten Staaten von Amerika, an deren Staatssekretär (CORDELL HULL) wiedergegeben wird, 

welche vollständig lautet, wie folgt: 

 

 

 

Mit Telegramm vom 18. Mai 1943 (FRUS, aaO, 527) teilte HULL DREYFUS mit, was folgt: 

 

 

 

 

https://uwdc.library.wisc.edu/collections/FRUS/
http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=header&id=FRUS.FRUS1943v04&isize=M
http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=article&did=FRUS.FRUS1943v04.i0011&id=FRUS.FRUS1943v04&isize=M
http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=goto&id=FRUS.FRUS1943v04&isize=M&submit=Go+to+page&page=526
https://www.trumanlibrary.org/photographs/view.php?id=16757
http://islapedia.com/index.php?title=DREYFUS,_Louis_G.
https://history.state.gov/departmenthistory/people/hull-cordell
http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=goto&id=FRUS.FRUS1943v04&isize=M&submit=Go+to+page&page=527
https://ahlambauer.files.wordpress.com/2016/12/19430427_dreyfus_to_hull.png
https://ahlambauer.files.wordpress.com/2016/12/frus_19430518_hull-dreyfus.png
https://ahlambauer.files.wordpress.com/2016/12/frus_19430518_hull-dreyfus_fuc39fnote.png
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Die darin zitierte Instruktion vom 5. November 1942 (FRUS, 1942, The Near East and Africa, Volume IV, 260) lautet: 

 

 

 

 

 

Der hier zuvor genannte Act To authorize the President to detail officers and enlisted men of the United States 
Army, Navy, and Marine Corps to assist the governments of the Latin-American Republics in military and naval matters, 
19th May 1926, findet sich in 44 Stat. 565 und lautet: 

 

 

 

http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=header&id=FRUS.FRUS1942v04&isize=M
http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=goto&id=FRUS.FRUS1942v04&isize=M&submit=Go+to+page&page=260
http://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/69th-congress/session-1/c69s1ch334.pdf
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Es wurde am 14. Mai 1935 durch den folgenden Act, 49 Stat. 218, geändert: 

 

 

 

Außerdem ein weiteres Mal durch den Act vom 1. Oktober 1942, 56 Stat. 763, welches folgt: 

 

 

 

Man beachte hier, dass der Krieg mit Deutschland noch nicht einmal aufgrund des 2+4-Vertrages vom 12. September 

19901 unstrittig als beendet angesehen worden ist, zumal es sich hierbei nicht um einen ausdrücklichen Friedensvertrag 

handele. (Siehe aber auch die A/RES/49/58, vom 17. Februar 1995, mit der die Generalversammlung der Vereinten Nati-

onen die Feindstaatenregelungen der Artikel 53 und 107 UN-Charta für obsolet erklärt hat!) 

 

Am 21. Oktober 1943 verabschiedete der US-Kongress den folgenden Act: 

 

 

 

Am 24. Oktober 1943 verabschiedete die Majles Irans das folgende Gesetz2: 

 

 
1 dt. BGBl II 1990/38. 
2 Hier in englischer Übersetzung laut CIA, Documents from the US Espionage Den, Iran Embassy - CIA Station 1979, 3. 

http://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/74th-congress/session-1/c74s1ch109.pdf
http://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/77th-congress/session-2/c77s2ch571.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/49/58&Lang=E
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl290038.pdf
https://archive.org/details/DocumentsFromTheUSEspionageDen
https://archive.org/stream/DocumentsFromTheUSEspionageDen/Documents%20from%20the%20U.S.%20Espionage%20Den%20v70#page/n11/mode/1up
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Am 27. November 1943, mithin am Rande der Teheran-Konferenz, unterzeichneten MOHAMED SAED, als Außenmi-

nister des Iran, für die Kaiserliche Regierung Irans, sowie LOUIS G. DREYFUS jr., für die Regierung der USA, in Teheran 

ein Agreement relating to a military mission (31 UNTS 451 [authentische persische und englische Texte, sowie nicht-

authentische französische Übersetzung der UNO; 7,7 MB]; nur der englische Text hier [119 KB]). 

Die Präambel dieser Vereinbarung lautet: 

 

 

 

Abgesehen von der Unstimmigkeit des darin genannten Datums, dem 21. Oktober, welches zwar nicht mit dem 

zuvor zitierten Iranischen Gesetz, jedoch mit jenem davor zitierten des US-Kongresses korrespondiert, während das zu-

letzt genannte mitnichten eine Basis für diese Vereinbarung bieten kann, das zuerst genannte aber sehr wohl; ergibt sich 

daraus also, dass der US-Präsident die Autorisierung des Abkommandierens einer Mission by authority des Iranischen 

Gesetzes vorgenommen hat. 

 

Dies harmoniert mit der Tatsache, dass dem US-Präsidenten die US-verfassungsrechtliche Befugnis zukommt, ihm 

von fremden Staaten verliehene Ämter anzunehmen und auszuführen, wes Herleitung wir in einem am 8. November 

2016 dem EGMR in Straßburg übermittelten Schriftsatz3, RNN 1059 ff, dargelegt haben. 

Vorerst soll auf die Geltungsdauer der oben zitierten Vereinbarung aus 1943 eingegangen werden; ihr Artikel 2 

lautet insofern: 

 

 
3 Siehe diesen unter: https://ahlambauer.files.wordpress.com/2017/01/20161108_ergc3a4nzende_antrc3a4ge.pdf (52 MB)! 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2031/v31.pdf#page=467
https://ahlambauer.files.wordpress.com/2016/12/19431127_seiten-aus-v31.pdf
https://ahlambauer.files.wordpress.com/2017/01/20161108_ergc3a4nzende_antrc3a4ge.pdf
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Dass diese Geltungsdauer auf 2. Oktober 1942 rückdatiert wird, ist angesichts der Tatsache, dass dies nur bedeuten 

kann, dass schon seit diesem Zeitpunkt US-amerikanische Militärs im Iran tätig waren, nicht unbedenklich. Jedenfalls 

sollte die Laufzeit also zwei Jahre betragen und durch wechselseitige Vereinbarung der interessierten Parteien beliebig 

verlängert werden können, sofern sie nicht nach den nachfolgenden Bestimmungen beendet würde. Als Voraussetzung 

dafür sollte ferner die aufrechte Autorisierung des US-Präsidenten, Militärs zu entsenden, gelten. Zumal zwischen dem 

Wort parties und dem Wort unless kein Beistrich gesetzt ist, sind auch (wiedereinsetzende) Verlängerungen nach erfolgter 

Beendigung möglich; außerdem stellt dies klar, dass Verlängerungen auch schlüssig erfolgen können, etwa durch eine 

beiderseitige Fortsetzung der vertragskonformen Tätigkeit (arg.: any extension). Die sodann angesprochene Gewalt des 

US-Präsidenten, Offiziere abzukommandieren, meint jene laut dem iranischen Gesetz vom 24. Oktober 1943 bzw. die 

darauf basierende Anordnung der iranischen Regierung. 

Artikel 3 regelt die Beendigung der Vereinbarung und lautet: 

 

 

 

Was den Grund laut litera b angeht, fällt auf, dass er unter der Bedingung steht, dass sie, die Beendigung, im Interesse 

der USA erfolgt. Fasst man den Vertragszweck, der laut Artikel 1 wie folgt definiert ist: 

 

 

 

lauter und hehr auf, könnte angesichts der tragenden Rolle, welche einer funktionierenden Verteidigung Irans zu-

kommt, zumindest fraglich sein, ob solch eine Beendigung jemals im Interesse der USA gelegen sein könnte. Jedenfalls ist 

festzuhalten, dass ein solcher Totalabzug dann zu keiner Beendigung führt, wenn diese nicht im Interesse der USA läge. 

In diesem Fall könnte die Vertragsausübung in den USA fortgeführt werden. 

Artikel 4 sieht außerdem eine weitere Form der Vertragsbeendigung vor, nämlich die fristlose Auflösung der Ver-

einbarung; er lautet: 

 

 

 

Die Formulierung stellt zunächst klar, dass wechselseitige Feindseligkeiten kein Grund für die Auflösung sind, wo-

mit die Vorkommnisse um die US-Botschaft in Teheran 1979 von vornherein ausscheiden, als Auflösungsgrund herange-

zogen zu werden. 

Die Vereinbarung wurde durch die nachstehenden Zusatzvereinbarungen bis zu den je genannten Zeitpunkten ver-

längert: 

Mit Notenwechsel vom 4. August und 6. September 1944, 31 UNTS 470, wie folgt: 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2031/v31.pdf#page=486
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Anders als im diplomatischen Verkehr üblich wiederholte die US-amerikanische Note nicht den Hinweis auf die 

Verwendung allein für die Gendarmerie. Indem sie aber Bezug auf die Autorisierung auf das Abkommandieren nimmt 

und, wie oben dargelegt, diese im Iranischen Gesetz vom 24. Oktober 1943 liegt, in welchem ausdrücklich und ausschließ-

lich auf die Gendarmerie abgestellt wird, kann es damit sein Bewenden haben, vorausgesetzt, man fasst diese Autorisie-

rung des US-präsidenten als durch jenes Gesetz erfolgt auf, wofür nunmehr und damit ein weiteres Argument spricht. 

Verlängert wurde somit auf den 2. Oktober 1945. 

Ferner mit Notenwechsel vom 27. und 29. September 1945, 31 UNTS 472, wie folgt: 

 

 

 

=“= 

 

 

 

Auffällt, dass sich die amerikanische Note auf einen Wunsch, um ein weiteres Jahr zu verlängern, in der Iranischen 

bezieht, welcher dort expressis verbis gar nicht, sondern allenfalls als schlüssiger zu finden ist. Zu finden ist nämlich 

vielmehr eine Klage über Schwierigkeiten des Premierministers, die Arbeit Schwartzkopfs zu rechtfertigen, und Mittel, 

welche jener vorschlägt, solche auszuräumen. Man darf gespannt sein, ob die Namensgleichheit mit dem Kosmetikkon-

zern Programm war bzw. ist. Scheinbar verlängert wurde daher auf den 2. Oktober 1946. 

Weiters mit Notenwechsel vom 25. Juli und 8. August 1946, UNTS 31 UNTS 425 wie folgt: 

 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2031/v31.pdf#page=488
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2031/v31.pdf#page=441
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Sonderbar könnte anmuten, dass die Verlängerung nicht sogleich in dem, in der Iranischen Note erwähnten Ge-

spräch vereinbart wurde. Verlängert wurde hier um zwei Jahre auf den 2. Oktober 1948. Dass dabei ausdrücklich betont 

wird, dass die Verlängerung zu denselben Bedingungen erfolgt wie in der ursprünglichen Vereinbarung vorgesehen, zeigt 

die Schwierigkeiten, die schon zuvor angesprochen worden waren, deutlich und erneut auf. 

Ferner mit Notenwechsel vom 11. und 13. September 1948, 31 UNTS 428, wie folgt: 

 

 

 

Zur darin angesprochenen Abänderung des Artikels 20 siehe unten! Die in der iranischen Note gewählte Formulie-

rung der betroffenen Imperialen Regierungsbehörden weist darauf hin, dass unsere obige Sicht auf die Frage einer verzö-

gerten Vereinbarung einer Verlängerung (nicht schon durch den Premierminister) relevant ist. Verlängert wurde somit 

auf den 2. Oktober 1950. 

Laut BEVANS4 ist eine nachfolgende Verlängerung mit Notenwechsel vom 16. und 22. August 1950 nicht veröffent-

licht worden. 

Eine weitere Verlängerung erfolgte per Notenwechsel vom 18. April 1954, 5 UST 544, wie folgt: 

 

  

 

=“= 

 
4 United States Treaties and International Agreement, Volume 8 (Germany-Iran), 1285, FN 6. 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2031/v31.pdf#page=444
https://books.google.at/books?id=1C8oV9GDWIEC&hl=de&pg=PA544#v=onepage&q&f=false
http://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/b-ir-ust000008-1285.pdf
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Verlängert wurde hier bis zum 20. März 1955. 

Sodann wurde verlängert per Notenwechsel vom 15. und 19. März 1955, 6 UST 694, wie folgt: 

 

  

 

=“= 

 

  

 

Verlängert wurde bis 20. März 1956. 

Eine nächste Verlängerung erfolgte mit Notenwechsel vom 13. Februar 1956, 7 UST 390, wie folgt: 

 

https://books.google.at/books?id=KolNAQAAMAAJ&hl=de&pg=PA694#v=onepage&q&f=false
https://books.google.at/books?id=RreOAAAAMAAJ&dq=editions%3AImG5g_QekMUC&hl=de&pg=PA390#v=onepage&q&f=false
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=“= 

 

  

 

Die Verlängerung sollte vereinbarungsgemäß bis 20. März 1958 dauern. 

Erneut mindestens eine Verlängerung überspringend ist die nächste veröffentlichte jene mit Notenwechsel vom 10. 

April und 14. Juni 1961, 7. Februar und 19. März 1962, 19 UST 7516, wie folgt: 

 

  

 

=“= 

 

Hier, im zweiten Absatz, schlagen die USA eine Verlängerung bis zum 20. März 1962 vor, was angesichts der offenbar 

überschrittenen Frist seit der letzten Verlängerung sonderbar pressant anmutet. Diesem Vorschlag entspricht, wie so-

gleich erhellen wird, keine direkte Annahme in den beiden nachfolgenden Antwortnoten Irans. 

https://books.google.at/books?id=EMGPAAAAMAAJ&dq=editions%3AImG5g_QekMUC&hl=de&pg=PA7516#v=onepage&q&f=false
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=“= 

 

  

 

Dass die USA ein Gesetz erließen, wonach im Dienste ausländischer Regierungen stehende US-amerikanische Offiziere 

und andere solche Beschäftigte von solchen Regierungen keinen Lohn mehr empfangen dürfen, steht im Einklang mit der 

US-Verfassung, welche vorsieht, dass diese Beschäftigten allein dem US-Präsidenten als Empfänger des fremden Amts-

auftrags unterstehen, und welche auch insoweit als integraler Bestandteil der Vereinbarung zwischen den USA und Iran 

angesehen werden wird können. 

 

  

 

Erst hier, mithin praktisch im Nachhinein, stimmt Iran einer Verlängerung bis zum 20. März 1963 zu, was die USA in der 

nachfolgenden Note vom 19. März 1962 annehmen. Interessant ist, dass die Textierung des Vorschlags Irans (oben, zuvor) 

weniger als an den Vertragstext aus 1943 als vielmehr als an den Text des Abkommens aus 1947 (siehe dazu unten!) 

angelehnt scheint, was auf militärische Durchdringung anspielen könnte. Daher wundert nicht, dass die US-Botschaft in 

ihrer folgenden Note vom 19. März 1962 entgegenkommt und ausdrücklich betont, dass die Fortsetzung der Mission auf 

den Urtexten, wie sie schriftlich geändert wurden, beruhen soll. Im dritten Absatz dieser Note wird dies bestätigt, wenn 

dort die Rede von Problemen ist, wonach die Texte den Status nicht abdeckten. Dass das Problem nach dem Vorschlag 

der USA damit gelöst werden sollte, dem betreffenden Personal diplomatische Immunität zuzuerkennen, ist an Groteske 

nicht zu überbieten. Siehe die folgende Note! 
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Relevanter Artikel 37 Absatz 2 der angesprochenen Wiener Diplomatenkonvention, 500 UNTS 95, lautet: 

 

 

 

Siehe zum Problem diplomatischer Immunität auch den Notenwechsel vom 11. März, 17. November und 18. Dezember 

1963, 9. Dezember 1964 , 19 UST 7528. 

 

 

 

Hier fällt der erste Satz besonders ins Auge, zumal ihm der Gegenstand „Subject:“ vorangestellt ist und seine Satzstellung 

bzw. Satzaussage im Hauptsatz fragmentarisch bleibt, fehlt doch ein klares Objekt zum state, mit dem der Satz endet. 

Freilich könnte auch die Ehre zum Staate gemeint sein, eine frivole Anspielung auf die im Gange befindlichen Unterwan-

derungen? Diesfalls bezöge sich das state auf das subject! Hierin möchte wohl eine der Hauptursachen für den Sturm auf 

die US-Botschaft in Teheran 1979 liegen. 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20500/v500.pdf#page=103
https://books.google.at/books?id=EMGPAAAAMAAJ&dq=editions%3AImG5g_QekMUC&hl=de&pg=PA7528#v=onepage&q&f=false
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<= 

 

 

Bemerkenswert ist, dass diese vorangehende iranische Note vom 17. November 1963, indem sie Absatz (f) des Artikels 1 

der Wiener Diplomatenkonvention falsch mit „… employees“ zitiert, einen klaren Deut auf die offenbar vorliegende Re-

nitenz mancher Mitglieder dieser administrativen und technischen Belegschaft der Mission abgibt. Zu betonen ist in die-

sem Zusammenhang abermals, dass die US-Verfassung, welche den US-präsidenten als Commander in Chief der US-army 

etabliert und ihn wohl auch in dieser Eigenschaft Aufträge fremder Mächte annehmen lässt, eine direkte Befehlsgewalt 

solcher Mächte auf Angehörige der Army ablehnt: Die Macht hat nur die Möglichkeit, sich über den US-Präsidenten an 

diese Angehörigen zu wenden. Eine Abweichung hiervon müsste wohl eigens vereinbart und vom (Senat des) US-Kon-

gress(es) (sowie eventuell auch den Bundestaaten) genehmigt werden. 
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Ins Auge sticht, dass die vorangehende US-Note vom 18. Dezember 1963 das obige (offenkundig absichtlich) falsche Zitat 

aus der iranischen Note ignoriert und Artikel 1 Absatz (f) der Wiener Konvention richtig (mit: staff) zitiert. Ferner fällt 

auf, dass die genannte US-Note von advice and assistance als Gegenstand der Vereinbarungen spricht, was ausschließlich 

auf Artikel I der Gendarmerie-Vereinbarung aus 1943 abstellt, nicht jedoch auf die Armee-Vereinbarung aus 1947, welch 

letztere unten noch näher behandelt werden wird. Außerdem versprechen sowohl die iranische Note als auch das ihr 

angeschlossene Gesetz auch dem Chef (Einzahl!) der militärischen Beratungsmissionen (Mehrzahl!) lediglich diplomati-

schen Schutz, wie er dem administrativen und technischen Personal laut Artikel 1 Absatz (f) der Wr. Konvention nach 

zusteht. Eine Sonderbehandlung der leitenden Offiziere wird hier also abgelehnt, sodass den bezüglichen Ausführungen 

in der iranischen Note vom 3. November 1963 besondere Bedeutung zukommt, wonach nämlich bereits die Gewährung 

diplomatischen Status zugesagt worden war, jedoch bloß bis sie die diplomatischen Immunitäten und Vorteile genießen 

könnten, was zugleich eine semantische Ohrfeige wie auch ein juridisches Paradoxon ist. 

 

 

 

 

Artikel 2 des Gendarmerie-Abkommens aus 1943 sah vor, was folgt: 

 

 

 

Wenn die vorangehende iranische Note vom 9. Dezember 1964 also von der Bekanntgabe von Personal durch die 

US-Botschaft in Teheran spricht, zeigt sie eine vereinbarungswidrige Praxis auf, welche einen weiteren Fallstrick und 

zugleich wohl auch Grund für die eingeschlagene Vorgehensweise darstellt. 

 

 

 

=“= 

 

Es folgt eine Verlängerung mit Notenwechsel vom 10. und 29. Juni 1968, 19 UST 7511: 

https://books.google.at/books?id=EMGPAAAAMAAJ&dq=editions%3AImG5g_QekMUC&hl=de&pg=PA7511#v=onepage&q&f=false
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Verlängert wurde rückwirkend (!) beginnend mit 21. März 1967 für zwei Jahre bis 20. März 1969. 

Eine weitere Verlängerung sollte der Notenwechsel vom 29. Juni und 23. Juli 1969, 20 UST 2757, wie folgt, bewir-

ken. Verlängert wurde hier ausschließlich das Gendarmerie-Abkommen, und zwar bis zum 20. März 1970. 

 

 

 

Es folgt eine Verlängerung mit Notenwechsel vom 2. September und 8. Oktober 1970, 21 UST 2205. Verlängert 

wurde bis zum 20. März 1971. 

 

 

https://books.google.at/books?id=_D8_HzHy0VwC&hl=de&pg=PA2757#v=onepage&q&f=false
https://books.google.at/books?id=LQCQAAAAMAAJ&dq=editions%3AImG5g_QekMUC&hl=de&pg=PA2205#v=onepage&q&f=false
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Ferner wurde das Gendarmerie-Abkommen 1943 mit Notenwechsel vom 30. Oktober und 18. November 1971, 822 

UNTS 352, um ein Jahr bis zum 20. März 1973, wie folgt, verlängert: 

 

 

 

Spätere Verlängerungen sind einschlägigen Vertragssammlungen nicht zu entnehmen. 

 

Zum operativen Inhalt des Gendarmerie-Abkommens aus 1943 zurückkehrend soll nun zunächst sein Artikel 1, wie 

folgt, zitiert werden: 

 

 

 

Aus ihm geht hervor, dass der ausdrückliche Vertragszweck die Beratschlagung und Assistenz des iranischen Innen-

ministeriums bei der Reorganisation der Kaiserlichen Iranischen Gendarmerie sein soll.  

Wenn nun Artikel 6 des Gendarmerie-Abkommens aus 1943 wie folgt lautet: 

 

, 

 

erhellt, dass in der oben zitierten Note des Iran, vom 9. Dezember 1964, auch gegen diesen Artikel 6 verstoßen 

wurde, wenn dort gesagt worden ist, dass das Personal von der US-Botschaft in Teheran als administratives oder techni-

sches Personal eingestuft werden soll; außer man kommt zur Ansicht, dass damit lediglich der offenbar eingerissenen 

Untugend ein Riegel vorgeschoben werden sollte, wonach der Chief der Mission Personal mit Aufgaben betraute, die ihm 

nicht zustanden.  

 

Was oben betreffs der Suprematie des US-Präsidenten über die Missionsangehörigen gesagt wurde, erfährt durch 

Artikel 7 des Gendarmerie-Abkommens eine Abweichung: 

 

 

 

Es wäre denn der Chief der Mission als der US-Präsident selbst anzusehen, was in der Praxis wohl so nicht gehand-

habt worden sein dürfte. US-Verfassungsrechtlich als noch vertretbar könnte andererseits angesehen werden, dass sich 

der US-Präsident selbst einen Vertreter bestellt, der seine Agenden der fremden Macht gegenüber wahrnimmt: Dies al-

lerdings nur mit zwei zugedrückten Augen, zumal immerhin mehrere solche Aufträge fremder Mächte wohl kaum gleich-

zeitig vom US-Präsidenten bewerkstelligt werden könnten. die US-Verfassung aber nicht sagt, dass jeweils nur einer über-

nommen werden könne und nicht im allgemeinen Interesse liegt, dass er jeweils nur einen übernehmen könne. 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20822/v822.pdf#page=370
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20822/v822.pdf#page=370


US-EINFLUSSNAHME AUF IRAN SEIT 1942  

© 2017-2018 Mag. Arthur H. Lambauer 17/39 

Artikel 8 und 9 besagen, was folgt: 

 

 

 

Die US-amerikanischen Missionsmitglieder sollten also in die Ränge der iranischen Gendarmerie eingegliedert, ja 

sogar – so der Chief der Mission zustimmt - mit deren Uniformen ausgestattet werden, dort aber jeweils vordersten Rang 

unter ihresgleichen einnehmen. (Assoziation: Schweizergarde!5) 

Der nachfolgend zitierte Artikel 10 der Gendarmerie-Vereinbarung steht im Widerspruch zur nachmalig getroffe-

nen, oben erörterten Abmachung über die Immunitäten. 

 

 

 

Dasselbe trifft mutatis mutandis auf die Bestimmungen der Artikel 11 bis 19 zu, welche da lauteten: 

 

 

 

 

 

 
5 Namentlich in Verbindung mit dem Treaty of London (1915) bzw. der dort Italien angediehenen Position. Siehe dazu meine Briefe aus der  
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Von besonderem Interesse ist einerseits die Bezahlung in US-Dollar und andererseits die Regel des Artikels 12, wo-

nach Zahlung auch nach Ausscheiden aus der Mission zustehen sollte, solange sich das (ehemalige) Mitglied auf irani-

schem Boden befindet. Dies im Gegensatz zu Artikel 14, der vorsieht, dass nach Artikel 2 ersetzte Mitglieder keinen 

Anspruch mehr auf die in jenem Artikel vorgesehenen Sachleistungen mehr haben. Die unterschiedliche Diktion (Aus-

scheiden bzw. Ersetzen) lässt erkennen, dass in Artikel 12 auch vom Mitglied initiierte Austritte umfasst sein sollen, sodass 

solche mit der Fortzahlung der Remuneration während Verbleibens im Iran versüßt werden sollte. 

Der erste Satz im Artikel 19 weist deutlich darauf hin, dass mit dem Gesetz vom 21. Oktober 1943 in der Tat das 

oben erläuterte und zitierte der MAJLIS ist. 

Artikel 20 lautete, wie folgt: 

 

 

 

Die Abänderung des Artikels 20 der Vereinbarung aus 1943 ging mit Notenwechsel vom 11. und 13. September 

1948, 31 UNTS 427, vonstatten, wie folgt: 

 

 

 

 

 

Die wesentliche Änderung in der Form der Beschneidung des Chiefs um seine Kompetenz der assistance bzw. der 

Funktion als Vorsteher der Gendarmerie geht, parallel zur Klarstellung durch die Änderung, dass sich in charge of bzw. 

for affaires relative to jeweils nicht auf den Innenminister, sondern den Chief beziehen sollte, obschon fehlende Beistriche 

nach wie vor das Gegenteil besagen, einher mit der Auffälligkeit in der oben zitierten und erörterten iranischen Note vom 

17. November 1963, wo es sinngemäß heißt, dass für die diplomatische Immunität des Chiefs bzw. der Mitglieder (als 

administrativer und technischer Belegschaft) eine weitere Behörde nötig sei (nämlich wohl nicht nur weil das dort ge-

nannte Kriegsministerium nicht für die Gendarmerie zuständig war, sondern weil durch die Gewährung der Immunität 

noch mehr als bisher die Autorität der ganzen Regierung unterwandert worden wäre), was offenkundig, das wird jetzt 

evident, auf diese Unstimmigkeit im geänderten Artikel 20 Bezug nimmt. 

Dass Satz 2 des geänderten Artikels 20 vorsieht, dass die Informationen der Mission gegeben werden sollten, zielt 

offenbar auf die treulose Vertretung des Chiefs gegenüber dem US-Präsidenten ab, weshalb er als offenlassend anzusehen 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2031/v31.pdf#page=443
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ist, wem konkret diese Informationen zugespielt werden. Dasselbe gilt analog für den Rest der geänderten Bestimmung 

des Artikels 20, weshalb insbesondere dem US-Präsidenten, als durch den Chief vertretenem Mitglied der Mission, die 

dort vorgesehenen Inspektions- und Erhebungskompetenzen zukommen. Im Übrigen stellt der Begriff der Mission hier 

wohl auf lautere, vereinbarungskonforme Elemente ihrer ab. 

Eine weitere zentrale Bestimmung für die über 1979 hinaus reichende Gültigkeit des Gendarmerie-Abkommens ist 

der folgende Artikel 21: 

 

 

 

Bemerkenswert ist nämlich, dass sich die Bestimmung an sich erübrigte, wenn mit dem in effect in Kraft gemeint 

wäre, was offensichtlich nicht der Fall ist. Gemeint ist vielmehr wirksam, was wiederum mit gültig nicht gleichzusetzen 

ist, sodass klargestellt wird, dass Einbußen in voller Wirksamkeit weder der Gültigkeit noch dem Vollzug der restlichen 

Wirksamkeit entgegenstehen sollen. Hinzukommt, dass Doppelstaatsbürger mit iranischer und US-amerikanischer Staats-

bürgerschaft nicht darunterfallen, selbst wenn diese geheim ist. 

Artikel 22 regelt die Geheimhaltungspflichten der Mitglieder der Mission: 

 

 

 

Siehe hier im Übrigen auch die Differenzierung mit: in force! 

Amüsant, wenn nicht gar ergötzend mutet Artikel 23 mit seinem mean an: 

 

 

 

Es bedeutet im Englischen an vierter Stelle laut OXFORD DICTIONARY6 auch so viel wie very skillfull oder effective, 

excellent. 

Die Artikel 24 bis 26 regelen bezahlten Urlaub: 

 

 

 

 

 

Aus Artikel 27, welcher da lautet: 

 

 
6 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.msdict.embedded.wireless.oxford.dictionaryofenglish. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.mobisystems.msdict.embedded.wireless.oxford.dictionaryofenglish&data=02%7C01%7C%7C09ad07ef3b704d92de4a08d5f3867a32%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636682681242864885&sdata=Au7nIdyW6ZVV9Oo4kQ5bh1UZQGv%2B7etdgh%2FBDwS9jQQ%3D&reserved=0
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, 

 

möchte in Verbindung mit anderen völkerrechtlichen Abkommen und der oben erörterten Bestimmung des Artikels 

21 folgen, dass, angesichts der Tatsache, dass der wesentliche Zweck des Gendarmerie-Abkommens die weltweite Siche-

rung der Zwecke und Grundsätze der UN-Charta sein muss, die Wirkung bzw. der Vollzug der Vereinbarung auch auf 

Drittstaaten ausgedehnt werden kann, sofern deren Regierungen zustimmen; daher: respective. 

Die Artikel 28 und 29 regeln medizinische Versorgung: 

 

 

 

 

Interessant, dass Artikel 29 nur auf physische Unfähigkeit abstellt. 

Zentral im Sinne der oben erörterten Notenwechsel um diplomatische Immunität, wo bisweilen ausdrücklich darauf 

hingewiesen wird, dass auch der gesamte Ministerrat zustimmt, ist die Bestimmung des Artikels 30, mit welcher das Gen-

darmerie-Abkommen schließt, wie folgt: 

 

 

 

Nimmt man das zuvor über die Universalität der Vereinbarung Gesagte ernst, erhellt, dass der Ministerrat7 kompe-

tent sein soll, einzelne Bestimmungen des Abkommens betreffs disqualifizierter Mitglieder der Mission (wo auch immer) 

zu suspendieren: eine fulminante Bestimmung zur Impugnation des weltweiten Hochverrats. 

Sodann folgt noch die Zeichnungsklausel, wie folgt: 

 

 

 

Nun zum zweiten hier zentralen Abkommen relating to a military mission to Iran, signed at Tehran, 6. October 
1947, 11 UNTS 304, dem Militär-Abkommen aus 1947: 

Seine Präambel lautet kurz und bündig: 

 

 
7 Wobei offen bleibt, welcher Nationen. 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2011/v11.pdf#page=320
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Wenn ein Ersuchen der Regierung Irans derart bestimmend sein kann, dass – in Diskonformität mit dem Gendar-

merie-Abkommen, das dem Grundsatz der allgemeinen Abrüstung und Minimalrüstung laut UN-Charta weit eher ent-

spricht – nunmehr plötzlich auch für eine militärische Verteidigung (offenbar 1:1 nach iranischen Wünschen) vorgekehrt 

werden soll, dann kann diese Unlogik angesichts der oben erläuterten Unstimmigkeiten und Schwierigkeiten rund um 

diplomatische Immunität nur bedeuten, dass Iran8 durch solcherart herbeigeführte Notwendigkeit der Erduldung in künf-

tigem Vorausblick, eine Leadership zu übernehmen, auserkoren bzw. bewahrt werden sollte. 

Denn Artikel 1 des Militär-Abkommens lautet: 

 

 

 

Wobei diese Textierung so deutlich wie nie zuvor im oben Erörterten, worauf damit ja auch Bezug genommen ist, 

darauf hinweist, dass diese Mission9 die Zusammenarbeit mit dem Iranischen Kriegsministerium und mit der Belegschaft 

der Iranischen Armee zum Zweck haben soll, und zwar mit dem Ziel, die Effizienz der Iranischen Armee zu mehren, 

womit unter anderem eine Rückkehr zu den gerade genannten Rüstungsprinzipien der UN-Charta zugleich festgeschrie-

ben wird, und wobei, nach dem bisher Gesagten, diese Iranische Armee personell weltumspannend ist, nämlich auftritt 

und stationiert ist, wo immer der vertragskonforme Ratschlag und solche Assistenz wirksam hin gedrungen sind. 

Die bei 11 UNTS 317 abgedruckte französische Übersetzung des Abkommens weist in einer Fußnote zum Artikel 1 

darauf hin, dass der persische Originaltext ebendort nach dem Wort Effizienz noch die Wortfolge: et d’ameliorer la situ-
ation, aufweise. 

Auch dieses Abkommen unterliegt vereinbarten Vorschriften über dessen Geltungsdauer. So lauten dessen Artikel 

2 und 3, wie folgt: 

 

 

 

Was Verlängerungen angeht, überlässt Artikel 2 den betreffenden nachfolgenden Abmachungen, die Zulässigkeit 

wiederholter Verlängerungen zu regeln, woran Artikel 3 nichts ändert, zumal dort lediglich auf eine erste Verlänge-

rungsoption abgestellt wird, welche vor 21. September 1848 ausgeübt werden muss. Es lässt sich demnach sagen, dass 

weitere Verlängerungen darüber hinaus einer Änderung dieses Artikels 3 bedürften. 

Auch Artikel 4 stellt, was im Hinblick auf eine angenommene Geltung bis heute von weitaus größerer Bedeutung 

ist, rücksichtlich der Beendigungsoption auf eine solche vor dem 20. März 1949 ab, sieht also keine solche für verlängerte 

Perioden vor. Artikel 4 lautet: 

 

 
8 Vgl. damit den VERTRAG VON GULETON aus 1200, wo Iraner wohl als Charrotii bezeichnet sind. Siehe ein Fragment unserer Übersetzung dieses 

Vertrages samt Anmerkungen und weiterführenden Hinweisen dazu hier. 
9 Ein Begriff, der in der Präambel nicht vorkommt und daher in der chronologischen Operativität der Vereinbarung neu und somit sonderbar ist. 

https://ahlambauer.files.wordpress.com/2018/07/12000530_pax_fra-gb_guleton.pdf
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Zum Absatz C) ist anzumerken, dass dieser nicht mit US-amerikanischen Verfassungsregeln im Einklang steht, wo-

nach der Präsident für die Abkommandierung von Armeeangehörigen als Commander in Chief, nach Ländern fremder 

Mächte, die ihm einen Amtsauftrag erteilt haben, die Zustimmung des Kongresses nur dann braucht, wenn diese Soldaten 

Krieg führen sollen. 

Auch Absatz D) ist abermals auf die Interessen der USA eingeschränkt. Bemerkenswert im Übrigen, dass Absatz E) 

die Fortgeltung der Versorgungsleistungen vorkehrt. 

Sodann kam es per Notenwechsel vom 29. Dezember 1948 und 5. Januar 1949, 30 UNTS 340, mithin beidseits ver-

spätet, zu einer Verlängerung, wie folgt: 

 

 

 

Verspätet deshalb, weil aus der iranischen Note vom 23. Dezember 1948, obwohl diese eine weitere vom 20. Sep-

tember 194810 erwähnt, hervorgeht, dass das Einvernehmen betreffs einer Verlängerung um ein Jahr zuvor mündlich 

mitgeteilt worden sei, woraus folgt, dass die erwähnte weitere Note einen solchen Willen nicht enthalten haben kann 

(sondern wahrscheinlich ein Ersuchen um Fristverlängerung). Verlängert wurde somit um ein Jahr auf den 20. März 1950. 

Die in diesem Notenwechsel vereinbarte Änderung des Militär-Abkommens, wonach in dessen Präambel die Wort-

folge American officers and enlisted men durch die Wortfolge „American officers and non-commissioned officers ersetzt 

werden sollte, korrespondiert mit der Erwartung, dass eine Veränderung betreffend die Bestimmungen über die zeitliche 

Geltungsdauer nicht erfolgt ist. Non-commissioned bedeutet laut OXFORD DICTIONARY: (of an officer in the army, navy, 
or air force) not holding a rank conferred by a commission. Und commission laut DEMS: an instruction, command, or role 
given to a person or group, oder spezieller: a warrant conferring the rank of officer in an army, navy, or air force. Warrant 
hingegen bedeutet DEMNACH: an official certificate of appointment issued to an officer of lower rank than a commissioned 

 
10 Die nicht abgedruckt bzw. veröffentlicht worden ist. 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2030/v30.pdf#page=366


 US-EINFLUSSNAHME AUF IRAN SEIT 1942 

24/39 © 2017-2018 Mag. Arthur H. Lambauer  

officer. Ein non-commissioned officer ist demnach ein Soldat ohne Ernennungsdekret und ohne Auftrag. (Siehe dazu den 

oben erörterten Act des US-Kongresses vom 21. Oktober 1943!) Zumal solche an die Stelle der enlisted men treten sollten, 

ist klar, dass damit wer auch immer gemeint war, der dazu abgestellt worden ist, gleichgültig ob Angehöriger der Armee 

oder nicht, was im Konflikt mit der oben erörterten Kompetenz des US-Präsidenten als Commander‘s in Chief steht. – 

Insgesamt eine Änderung, welche im Notenwechsel vom 28. November 1949 und 10. Januar 1950, 132 UNTS 371, welcher 

die nächste Verlängerung brachte, wie folgt, aufgrund eines redaktionellen Fehlers rückgängig gemacht nicht werden 

konnte: 

 

 

 

 

 

 

 

=“= 

 

 

 

Aufgrund der ins Auge springenden Unterwanderung der iranischen Regierung, wie sie schon aus den oben erör-

terten Texten betreffend das Gendarmerie-Abkommen hervorsticht, kann kaum Zweifel daran bestehen, dass mit der dort 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20132/v132.pdf#page=383
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erwähnten separaten gesetzlichen Bevollmächtigung oder zusätzlichen Behörde in der iranischen Note vom 17. November 

1963 eine Bedeutung der Änderungen in der US-amerikanischen Regierungsorganisation angesprochen werden sollte, 

welche wohl schon darin liegt, dass ein Kriegsministerium mehr oder weniger, ohne abgespeckt zu werden, in ein Ver-

teidigungsministerium überging, was UN-Grundsätzen zuwiderläuft. Siehe dazu den Act des US-Kongresses vom 6. Ok-

tober 1949: Mutual Defense Assistance Act of 1949, 63 Stat. 714, in Auszügen, wie folgt: 

 

 

 

 

[…] 

 

 

 

http://uscode.house.gov/statviewer.htm?volume=63&page=714
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Die in Sektion 30211 erfolgende Freigebung von Budgetmitteln, die anderwärts nicht gebunden sind, gemahnt an die 

Drogengelder des Lend-Lease-Acts aus 1941.12 Wozu außerdem solch horrende Mittel, wenn einerseits nur beraten und 

assistiert werden soll und die Saläre ohnehin von Iran bezahlt werden?!13 

Eine zweite Verlängerung ist bei 141 UNTS 357 dokumentiert, wie folgt: 

 

 

 

Laut BEVANS14 wurde dieser Notenwechsel nicht veröffentlicht. 

Erneuert wurde das Militär-Abkommen sodann – beachte die Unterbrechung dazwischen! - mit Notenwechsel vom 

18. April 1954, 5 UST 546, wie folgt: 

 

 

 

=“= 

 

 

 

Von Vertragsänderungen ist hier keine Rede; verlängert wurde bis zum 20. März 1955. 

Die nächste Verlängerung erfolgte mit Notenwechsel vom 22. September und 22. November 1955, 5 UST 2515, wie 

folgt: 

 

 
11 Nach dem österreichischen Strafgesetzbuch der Tatbestand des Amtsmissbrauchs! 
12 Siehe dazu unsere Ausführungen im oben mehrfach zitierten Schriftsatz vom 8. November 2016, RN 258! 
13 Dinner out with JEAN-MICHEL BASQUIAT. 
14 1295 FN 4. 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20141/v141.pdf#page=373
https://books.google.at/books?id=1C8oV9GDWIEC&hl=de&pg=PA546#v=onepage&q&f=false
https://books.google.at/books?id=Y1iOAAAAMAAJ&dq=editions%3AImG5g_QekMUC&hl=de&pg=PA2515#v=onepage&q&f=false
http://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/b-ir-ust000008-1295.pdf
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=“= 

 

 

 

 

Verlängert wurde bis 20. März 1956. Dass die iranische Note mit: in persuance, beginnt, ist im Hinblick auf die oben 

erörterten beschränkten Möglichkeiten der Bestimmungen der Artikel 2 und 3 des Militärabkommens zu deren Verlän-

gerung bezeichnend. 

Die nächste Verlängerung erfolgte mit Notenwechsel vom 13. Februar 1956, 7 UST 393, um zwei Jahre, mit Wirkung 

bis zum 20. März 1958, wie folgt: 

 

 

 

=“= 

 

https://books.google.at/books?id=RreOAAAAMAAJ&dq=editions%3AImG5g_QekMUC&hl=de&pg=PA393#v=onepage&q&f=false
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Die nächste Verlängerung (bis zum 20. März 1962) – laut BEVANS, aaO, handelt es sich durchaus um eine sukzessive 

– trat mit oben bereits erörtertem und zitiertem Notenwechsel vom 10. April, 14. Juni und 12. November 1961 sowie 7. 

Februar und 19. März 1962, 776 UNTS 280 bzw. 19 UST 7516. Mit diesem Notenwechsel erfolgte auch – siehe oben - eine 

Abänderung der direkten Zahlungsflüsse hin zum US-amerikanischen Verteidigungsministerium, was jedoch nicht zwin-

gend zur Widerlegung der Berechtigung der zuvor gestellten Frage nach dem Verwendungszweck der im zitierten US-

Act freigegebenen Mittel führen muss. 

Sodann folgt jene mit Notenwechsel vom 3. und 28. Dezember 1967, 19 UST 7540, wie folgt: 

 

 

 

Verlängert wurde bis zum 20. März 1969. Bemerkenswert ist, dass in der iranischen Note Bezug auf Artikel 3 des 

Militär-Abkommens genommen wird, welcher freilich eine derart freizügige Verlängerungsoption, wie oben dargelegt, 

überhaupt nicht eröffnet, sodass damit aber immerhin die Wissentlichkeit Irans offenliegt. 

Sodann folgt eine Verlängerung mit Notenwechsel vom 25. November und 14. Dezember 1968, 19 UST 7514, wie 

folgt: 

 

 

 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20776/v776.pdf#page=294
https://books.google.at/books?id=EMGPAAAAMAAJ&dq=editions%3AImG5g_QekMUC&hl=de&pg=PA7516#v=onepage&q&f=false
https://books.google.at/books?id=EMGPAAAAMAAJ&dq=editions%3AImG5g_QekMUC&hl=de&pg=RA1-PA7540#v=onepage&q&f=false
https://books.google.at/books?id=EMGPAAAAMAAJ&dq=editions%3AImG5g_QekMUC&hl=de&pg=RA1-PA7514#v=onepage&q&f=false
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=“= 

 

 

 

Die eigenwillige Textierung der iranischen Note in deren oben zweitem zitiertem Teil deutet darauf hin, dass man 

sich der Reziprozität des Unterfangens durchaus bewusst war, sodass nun mitnichten nicht offenbleibt, welches Kriegs-

ministerium gemeint war. Verlängert wurde bis zum 20. März 1970. 

Die letzte publizierte Verlängerung erfolgte mit Notenwechsel vom 7. November 1970 und 18. Januar 1971, 22 UST 

376, wie folgt: 

 

 

 

=“= 

 

 

 

Verlängert wurde um ein Jahr bis zum 20. März 1972. Bezeichnend deshalb, dass die US-amerikanische Note sich 

ausdrücklich bloß mit der Verlängerung einverstanden erklärt, dies jedoch, ohne auf den in der iranischen Note abermals 

zitierten Artikel 3 des Abkommens Bezug zu nehmen. 

Die nächste Verlängerung erfolgte mit Notenwechsel vom 14. Juli und 2. Oktober 1971, 822 UNTS 347, um ein 

weiteres Jahr bis zum 20. März 1973, wie folgt: 

 

https://books.google.at/books?id=agWQAAAAMAAJ&dq=editions%3AImG5g_QekMUC&hl=de&pg=PA376#v=onepage&q&f=false
https://books.google.at/books?id=agWQAAAAMAAJ&dq=editions%3AImG5g_QekMUC&hl=de&pg=PA376#v=onepage&q&f=false
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20822/v822.pdf#page=365
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Bemerkenswert ist, dass in der Vertragsdatenbank der UNO keine einzige Vereinbarung gefunden werden kann, 

welche am 7. Oktober 1967 abgeschlossen worden wäre. 

Bei 912 UNTS 162 ist eine weitere Verlängerung des Militär-Abkommens 1947, wenn auch ohne Texte, um ein 

weiteres Jahr bis zum 20. März 1974 dokumentiert, wie folgt: 

 

 

 

Bei 937 UNTS 264 ist die nächste Verlängerung, wenn auch ohne Texte, um ein weiteres Jahr bis zum 20. März 1975 

dokumentiert, wie folgt: 

 

 

 

Fortgesetzt wurde die Geltungsdauer außerdem mit einem weiteren Notenwechsel, der bei 991 UNTS 434, wie folgt, 

aufscheint: 

 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20912/v912.pdf#page=172
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20937/v937.pdf#page=284
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20991/v991.pdf#page=446
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Verlängert wurde damit um ein weiteres Jahr bis zum 20. März 1976. 

1042 UNTS 399 belegt eine weitere Verlängerung um ein Jahr bis 20. März 1977, wie folgt: 

 

 

 

Ein weiterer Notenwechsel vom 11. November 1976 und 6. Februar 1977, mit welchem um ein weiteres Jahr bis 

zum 20. März 1978 verlängert wurde, ist bei 1112 UNTS 340 dokumentiert, wie folgt: 

 

 

 

=“= 

 

 

 

Die Bezugnahme auf die Vorkorrespondenz in der iranischen Note erfolgte durchaus nicht bloß auf die sodann 

genannte letzte Note davor, womit wohl auf eine ständige Übung betonend hingewiesen werden sollte, trotz Mangels an 

vertraglicher Grundlage zu verlängern, womit nunmehr auch der schlüssigen Verlängerung der Weg gebahnt war. 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201042/v1042.pdf#page=409
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201112/v1112.pdf#page=353
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Bei 1177 UNTS 329 ist ein weiterer Notenwechsel zur schriftlichen Verlängerung um ein weiteres Jahr bis zum 20. 

März 1979 dokumentiert, wie folgt: 

 

 

 

=“= 

 

 

 

Beachte den rechts hereingerückten Text der eigentlichen Verlängerungsbitte in der iranischen Note vom 8. Okto-

ber 1977! Die Geiselnahme von Teheran, in der hiesigen US-Botschaft, fand bekanntlich beginnend mit 4. November 1979 

statt. 

 

Ein letzter Notenwechsel zur abermaligen Verlängerung ist bei 1177 UNTS 332, wie folgt, dokumentiert: 

 

 

=“= 

 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201177/v1177.pdf#page=341
https://de.wikipedia.org/wiki/Geiselnahme_von_Teheran
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201177/v1177.pdf#page=344
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Damit wurde bis einschließlich 20. März 1980 verlängert, was somit nach der Geisel-Affäre liegt. 

 

Man hat all diese Verlängerungen unter dem Aspekt des oben Gesagten mit zweifelndem Auge zu betrachten, zumal 

die ja vom Gendarmerie-Abkommen 1943 insoweit deutlich abweichenden Bestimmungen der Artikel 2 und 3 des Mili-

tär-Abkommens 1947 den offensichtlichen Zweck verfolgten, bei einer weiteren Verlängerung, welche über eine einma-

lige hinausginge, die Parlamente (mit einer nämlich notwendigen Vertragsänderung) zu befassen. Dies jedoch mit der 

teleologischen Einschränkung, wonach schon die ersten paar Jahre der vertraglichen Aktivitäten dazu genutzt worden 

sein würden, die iranische Regierung derart zu unterwandern, dass dort hörige bzw. entsprechend genötigte Leute säßen; 

sollte dies nicht der Fall gewesen sein, können die Verlängerungen unseres Erachtens als zulässig vereinbart betrachtet 

werden. 

Nunmehr zum operativen Inhalt des Militärabkommens schreitend ist dessen Artikel 5 zu zitieren, wie folgt: 

 

 

 

Aufgrund der in dem oben zitierten Notenwechsel vorgenommenen Änderungen ist dem die dort redigierte Fassung 

gegenüberzustellen, wie folgt: 

 

 

 

Zuerst fällt auf, dass die Beseitigung des in der Urversion einleitenden Wortes initially nicht, wie im genannten 

Notenwechsel behauptet, bloß redaktioneller Art war. Vielmehr bewirkte es eine erneute und permanente Zuständigkeit 

des Vertreters Irans in Washington für die Auswahl; während die Assignation (engl. assign, laut OXFORD DICTIONARY: 

appoint [someone] to a job, task, or organization: she has been assigned to a new job) im Iran erfolgen sollte. Auf der Hand 

liegt dabei, dass die in den Vereinigten Staaten vorgenommene Auswahl ebenso ein zweischneidiges Schwert ist wie jene, 

die erst im Iran erfolgt, je nach dem, insbesondere, ob dabei die Person natürlich in Betracht gezogen wird. 

Erneut ist hier ein proaktives Entgegenkommen vonseiten der USA erkennbar. 

Die Anpassung betreffs des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums sowie der US Air Force war den admi-

nistrativen Veränderungen in der Regierungsorganisation der USA geschuldet. Siehe dazu auch schon oben! 

Artikel 6 regelt die Organisationsstruktur im (iranischen?) Kriegsministerium, in welche die Beratung eingebettet 

werden soll: 
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Wie aus den oben getätigten Ausführungen hervorgeht, waren an der Textierung der hier diskutierten Schriften 

Genies beteiligt. Wenn der oben zitierte Artikel 1 des Militär-Abkommens 1947 vom Vertragszweck spricht, mit dem 

iranischen Kriegsministerium zusammenzuarbeiten, dann wäre dies aus völkerrechtlich-legislativer Sicht atypisch, sprä-

che daraus doch allein die Sicht eines der beiden Vertragspartner. Man hat also regelkonform davon auszugehen, dass 

diese Textierung im Artikel 1 bedeuten soll, dass die dort angesprochene Kooperation eine verbunden dreiseitige ist: ei-

nerseits die miteinander verwobene irano-amerikanische Agitation, wie sie durch das Abkommen geschaffen wird, ande-

rerseits die verblieben, davon nicht betroffene autarke iranische Struktur. Mit anderen Worten: das Militärabkommen 

(im Verein mit dem Gendarmerie-Abkommen) schuf miteinander strukturell verwobene US-amerikanische-iranische 

Verteidigungsapparate: eine Fusion, gleichsam. 

Damit konform geht, dass im zuvor zitierten Artikel 6 an erster Stelle nicht präzisiert wird, welches Kriegsministe-

rium gemeint ist, während an zweiter von jenem Minister Irans die Rede ist. Beachte dazu insbesondere, dass etwa im 

Artikel 5 dem War Department sehr wohl of the United States hinzugefügt wurde. 

We are near you, where you can't even imagine. We are the nation of martyrdom, we are the 
nation of Imam Hossein, you better ask. Come; we are ready. We are the man of this arena. You 
know that this war would mean annihilation of all your means. You may begin the war, but it is us 
who will end it. 

So laut PressTV am 26. Juli 2018 Irans Major General QASSEM SOLEIMANI in einem Tweet an die Adresse der USA 

bzw. des US-Präsidenten. 

In Artikel 7 des Militär-Abkommens 1847, welcher offenlässt, wer ihn bestellt, wird die oben angestellte These, 

wonach der Chief oft he Mission der Vertreter des US-Präsidenten sei, bestätigt, wenn er lautet: 

 

 

 

Diese Diskrepanz verquickt sich mit dem assignment, welchem nach Artikel 5 der iranische Kriegsminister zuzu-

stimmen hat. Rückwirkungen auf die Wahl des US-Präsidenten sind hier, unter Berücksichtigung einer derart nahen 

Verwobenheit, nicht auszuschließen! 

Dass im nachfolgenden Artikel 8 nunmehr bedeutungsschwanger von der Mission die Rede ist, an welcher demnach 

ja iranische Einflüsse eine wesentliche Rolle mitspielen, bestätigt das zuvor Erschlossene zusätzlich: 

 

 

 

Indem Artikel 8 von several departments spricht, meint es offenbar nicht das Advisory Department laut Satz 1 des 

Artikels 6, welches ja, wie zuvor dargelegt, als Anteil der Mission eigenständig ist, sodass damit auch bestätigt ist, dass das 

ebendort genannte Kriegsministerium weder jenes des Iran noch jenes der USA meint, sondern das unmittelbar darauf in 

Verteidigungsministerium umbenannte Pentagon, das demnach auch iranisch ist. 

Der Passus: with respect to plans, problems concerning organization, administrative principles and training methods, 

im ersten Satz des Artikels 8 ist näher betrachtenswert. Die beiden fett hervorgehobenen Worte stehen offenbar in der 

https://www.presstv.com/Detail/2018/07/26/569305/Iran-Soleimani-TRump
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grammatikalischen Form der Apposition zu einander, was Rückschlüsse auf die Absichtlichkeit oder doch zumindest In-

kaufnahme des heutigen Chaos auch zulässt. Man hat dabei, wie schon an vielen anderen Orten von uns dargelegt, zu 

beachten, dass in vielerlei Hinsicht ein beabsichtigtes Chaos vonnöten war, Forschung und Entwicklung voranzutreiben, 

doch stets ein kontrolliertes. Es wieder aufzuräumen, bleibt jenen vorbehalten und als sie rettende Funktion konserviert, 

die es angestellt und bereitet haben: als die kompetentesten und den Kompetenten, bzw. deren Nachfolger und allenfalls 

Erben. 

Im zweiten Satz wird nun erstmals konzediert, dass das Kriegsministerium (nicht Irans, sondern) in Teheran, eines 

ist, das auch Amerikanisches inkludiert. Dass tactical and strategical plans or operations against a foreign enemy vom 

Aufgabengebiet der Mission ausgenommen sein sollen, wird durch die Tatsache eingeschränkt, dass vor dem which, das 

den letzten Halbsatz einleitet, ein Beistrich steht, womit sich jener konzessiv und pleonastisch (mitnichten aber als Hen-

diadyoin) nur auf solche Pläne etc. bezieht, die eben nicht in Beziehung zur Mission gesetzt worden sind, was offenlässt, 

ob bzw. dass manche nicht doch in solche Beziehung gesetzt werden dürften, was die Ausnahme aufhöbe. Selbst wenn 

dies als zu spitzfindig betrachtet werden sollte, findet die Formulierung foreign enemy immerhin eine Auflösung dahin, 

dass damit nicht Feinde in den eigenen Reihen im Sinne von Nicht-Mitgliedern der menschlichen Familie laut Präambel 

der UDHR gemeint sind, was freilich – sprechen wir doch von Militärischem – auch in Richtung Ausartung zum Selbst-

zweck, welche unterstützt werden sollte, völlig missdeutet werden könnte und bis zur UNCLOS, die völkerrechtswidrigen 

militärischen Befehl als Sklaventreiberei begründet hat, offenbar wurde. 

Artikel 9 lautet: 

 

 

 

Dass dem iranischen Kriegsminister lediglich das Gutheißen, nicht aber die Anleitung der Missionsmitglieder zu-

steht, ist eine Konzession an die US-amerikanische Verfassung, wie oben erörtert. 

Artikel 10 regelt den Stand der Missionsmitglieder, wie folgt: 

 

 

 

Rosinenpickerei zwar, doch angesichts der Aufgaben ist diese durchaus gerechtfertigt. Auch hier wird auf die oben 

erörterte, im oben zitierten Briefwechsel vorgenommene redaktionelle Umstellung des Wortlauts verwiesen. 

Artikel 11 sieht Interessantes vor: 

 

 

 

Zum einen sind US-amerikanische Regeln weder geschützt, noch auch relevant. Zum anderen wird in Verbindung 

mit den Versorgungsregeln, die, wie vorweggenommen werden kann, den oben erörterten des Gendarmerie-Abkommens 

analog sein werden, klargestellt, dass deren Vorteile nicht Rechtsbrechern am iranischen System zustehen sollen. Die 

Assoziation, die hier ansteht, ist jene mit dem Brief aus Langley an die Tataren aus 130615, womit sich ein Kreis gleichsam 

schließt, nämlich jener hin zu Durchsetzung und Bewahrung der höchsten Intelligenz über politische und religiöse Gren-

zen hinweg. 

Artikel 12 lautet: 

 
15 https://ahlambauer.files.wordpress.com/2011/03/13071130_brief_eduard_ii_gb_tartaren_langley12.pdf. 

https://ahlambauer.files.wordpress.com/2011/03/13071130_brief_eduard_ii_gb_tartaren_langley12.pdf
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Bezeichnend, nicht nur der Umfang des Zugangs der Missionsmitglieder auch zu Geheimnissen des iranischen Mi-

litärs, sondern auch die Tatsache, dass auch hier nicht mehr wirklich offenbleibt, welches Kriegsministerium gemeint ist. 

Dass es das Pentagon sein könnte, ist hier, an dieser fortgeschrittenen Stelle zu relativieren, zumal Artikel 12 von der oben 

zitierten und erörterten Redaktion nicht betroffen war. Mag also auch gut sein, dass es ein in die Zukunft deutendes, erst 

ins Leben zu rufendes, aus dem Schlaf zu erweckendes Ministerium sein sollte, dessen Strukturen bereits geschaffen sein 

würden, um zum Abruf bereit zu stehen.16 

An dieser Stelle ist abermals der London Treaty (1915)17 hervorzukehren, namentlich dessen Artikel 12, der da lau-

tet, wie folgt: 

 

 

 

Das hier gebrauchte independent muss nicht notwendigerweise mit souverän18 gleichsetzbar sein, sondern kann sich 

auch bloß auf wirtschaftliche Agenden, oder gar nur jene beziehen, die im Artikel hier selbst genannt sind. Ich verweise 

dazu auf meine Briefe in der U-Haft, an meine Tochter aus Weihnachten 2017/Neujahr 2018 sowie auf PressTV von 

soeben. 

Nunmehr zur Versorgung. Artikel 13 ff lauten: 

 

 

 
16 Vgl. in diesem Zshg. das im Artikel 9 aufscheinende approve bzw. dessen sekundäre, archaische Bedeutung laut OXFORD DICTIONARY: prove; show: 

he approved himself ripe for military command. 
17 https://archive.org/details/agreementbetween00franrich. 
18 Denkbar ist freilich, dass – was allein mit einer seriösen Auslegung konform gehen könnte – dieses independent ein erstes Zeugnis des 20. Jahr-

hunderts für das Bewusstsein ist, dass staatliche Souveränität, insbesondere soweit sie über Eigentumsansprüche auf Territorium ausgeübt wird, der verur-

teilten Vergangenheit anzugehören hat.  

https://www.presstv.com/Detail/2018/07/27/569381/Yemen-Saudi-Arabia
https://archive.org/details/agreementbetween00franrich
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Schon, dass Artikel 14 allein auf akkumulierte Urlaube abstellt, ist programmatisch und bezeichnend genug. Artikel 

16 aber besagt, was folgt: 

 

 

 

US-Präsident FRANKLIN D. ROOSEVELT erklärte im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg am 8. September 

1939 einen nationalen Notstand19; ferner einen weiteren am 27. Mai 194120. In seiner Special Message to the Congress on 
Termination of Emergency and Wartime Powers21 sprach US-Präsident HARRY S. TRUMAN diese beiden Ausnahmezu-

stände an, hob sie aber nicht auf. Mit seiner Proclamation 2974—Termination of the National Emergencies Proclaimed 
on September 8, 1939, and May 27, 194122, vom 28. April 1952, erklärte HARRY S. TRUMAN die beiden vorgenannten Aus-

nahmezustände für beendet, was insofern bezeichnend ist, als Frieden mit Deutschland zu dieser Zeit, ja noch nicht einmal 

der Deutschlandvertrag mit den Drei Mächten, vom 26. Mai 195223, geschlossen war, was unsere These verdichtet, dass 

sowohl der Holocaust einen weitaus breiter angelegten internationalen Rückhalt hatte, als heute gemeinhin angenommen 

wird, als auch die Rolle Deutschlands als Kriegstreiber bisweilen und sektoral übertrieben bzw. überschätzt wird. 

Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang allerdings stellt, ist hingegen, ob nach US-amerikanischem Recht eine 

eigene Deklaration eines Notstandes durch den Präsidenten dann überhaupt notwendig ist, um einen Notstand zu be-

gründen, wenn sich das Land kraft Kongressbeschlusses im erklärten Krieg mit einer feindlichen Nation befindet. So 

erklärten die USA Japan und Deutschland ja erst nach den beiden genannten Notstandserklärungen (aus 1939 bzw. 1941), 

und zwar Japan am 8. Dezember 1941 und Deutschland am 11. Dezember 1941, jeweils den Krieg, namentlich durch 

Kriegserklärungen in den Joint Resolutions 55 Stat. 795 bzw. 55 Stat. 796.  

Siehe dazu auch 50 USC 1601, der da – beachte vor allem seinen Paragraphen (b)! - vorkehrt, was folgt: 

 

(a) All powers and authorities possessed by the President, any other officer or employee of 
the Federal Government, or any executive agency, as defined in section 105 of title 5, as a result of 
the existence of any declaration of national emergency in effect on September 14, 1976, are termi-
nated two years from September 14, 1976. Such termination shall not affect— 

(1) any action taken or proceeding pending not finally concluded or determined on such date; 

(2) any action or proceeding based on any act committed prior to such date; or 

(3) any rights or duties that matured or penalties that were incurred prior to such date. 

(b) For the purpose of this section, the words “any national emergency in effect” means a 
general declaration of emergency made by the President. 

 

Der US-amerikanische Gesetzgeber scheint hier also, indem er ausdrücklich den (vom Gesetz betroffenen) nationa-

len Notstand durch eine solche Erklärung durch den Präsidenten definiert, obschon im Paragraphen (a) ohnehin desglei-

chen von einer declaration die Rede ist, unsere Auffassung zu teilen, wonach es emergencies gibt, die nicht erklärt zu 

werden brauchen und somit auch nicht unter dieses Gesetz fallen. 

Im Ergebnis ergibt sich, dass der durch die Kriegserklärung an Deutschland begründete nationale Notstand der USA 

nach wie vor aufrecht ist, sofern man den 2+4-Vertrag nicht als Friedensschluss bzw. dessen Feststellung betrachten 

möchte. Eine andere Sichtweise ist die, den Abschluss des Kapitels Hitler-Deutschland vermittelst eines 2+4-Vertrages 

 
19 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=15806. 
20 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=16120.  
21 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=12823. 
22 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=87328.  
23 http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl255008.pdf. 

http://uscode.house.gov/statviewer.htm?volume=55&page=795
http://uscode.house.gov/statviewer.htm?volume=55&page=796
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/50/1601
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=15806
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=16120
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=12823
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=87328
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl255008.pdf
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gerade als absichtlich gewählten Weg zu qualifizieren, der bewusst und gewollt einen Notstand gegenüber jenen Kreisen 

bestehen lassen sollte, welche nicht staatlich organisiert, obschon kriminell, außerhalb der menschlichen Familie stehen.24 

 

Artikel 17 bis 22 des Militär-Abkommens 1947 regeln weitere Versorgungsleistungen; sie lauten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Dass der Kriegszustand mit Deutschland mit der Resolution vom 19. Oktober 1951, 65 Stat. 451, als beendet erklärt wurde, ändert daran angesichts 

des aufrechten und darüber hinaus andauernden Besatzungszustandes (insbesondere) in Westdeutschland nichts. (Fußnote eingefügt am 17. Februar 2022.) 

https://www.congress.gov/82/statute/STATUTE-65/STATUTE-65-Pg451.pdf
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Für Artikel 19 gilt das oben zur Redaktion Gesagte. 

Artikel 23 regelt Urlaubsansprüche: 

 

 

 

Interessant ist die Form und Grundlage der Garantie, welche Iran hier erklärt. 

Artikel 24 erhält eine (zulässige) Konkurrenzklausel zulasten Dritter: 

 

 

 

Dass hier von any extension die Rede ist, vermag, der Unbestimmtheit wegen, das oben zur Unstimmigkeit im Hin-

blick auf Artikel 3 Gesagte nicht zu ändern. 

Artikel 25 enthält Zollbefreiungen betreffs persönlicher Gebrauchsgegenstände. 

 

 

 

 

Das Militär-Abkommen 1947 endet mit der Unterzeichnungsklausel, wie folgt: 

 

 

 

 


